
Stadt Neumünster              Neumünster, 3. April 2006 
Der Oberbürgermeister 
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 
 
 
 
  AZ: FB II - schw-krö - 

 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0879/2003/DS 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 28.02.2006 N Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 14.03.2006 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister /  
Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 

 
 
Verhandlungsgegenstand: 

 
 
Erlass einer Satzung zur Regelung des 
Marktverkehrs in der Stadt Neumünster 
(Marktsatzung) 
 

 
 
A n t r a g : 

 
 
Dem Erlass der Satzung zur Regelung des 
Marktverkehrs in der Stadt Neumünster 
wird zugestimmt. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 
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B e g r ü n d u n g : 
 
 
 
 
 

Die Marktsatzung der Stadt Neumünster vom 22.07.1978 ist intensiv redaktionell überarbeitet 

worden.  

Im Einzelnen ist die Anpassung an zwischenzeitlich erfolgte Gesetzesänderungen, einen ge-

änderten Sprachgebrauch sowie die neue deutsche Rechtschreibung vorgenommen worden.  

 

Die §§ 3, 15 und 21 der Marktsatzung sind komplett neu gefasst worden.  

Für den Bereich der Volksfeste und Jahrmärkte sind die Bewerbungsfristen vereinheitlicht 

worden, um der Marktbehörde und den Schaustellern eine bessere Planung zu ermöglichen. 

 

Zur Verdeutlichung der vorgenommenen Änderungen enthält die Anlage 2 eine  

entsprechende Auflistung. 

 

 
        Im  Auftrage: 
 
 
 
 
 
 
 
      Unterlehberg     Humpe-Waßmuth 

 Oberbürgermeister          S t a d t r a t 

 
 
Anlagen: 
 
 1.  Satzung zur Regelung des Marktverkehrs in der Stadt Neumünster 

 
 2.  Auflistung der Veränderungen 

 
 
 
 


